
Politik: Liste für Deutschland

Bundespräsident(„Bondspresident“)

Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt derBundesrepublik Deutschland. Er wird von derBundesversammlung gewählt. Er repräsentiert dendeutschen Staat im In- und Ausland, unter anderemdurch Reden, Auftritte, Staatsbesuche etc. Nebendieser repräsentativen Funktion macht er u. a. einenVorschlag für die Wahl des Bundeskanzlers, zudemernennt und entlässt er sowohl diesen als auch dieBundesminister.

Bundeskanzler(„Bondskanselier“ of„Minister-president“)

Der Bundeskanzler ist der Regierungschef derBundesrepublik Deutschland. Er wird auf Vorschlagdes Bundespräsidenten vom Bundestag gewählt. LautGrundgesetz bestimmt er die Richtlinien der Politikund trägt dafür die Verantwortung. Außerdem schlägter dem Bundespräsidenten die Bundesminister vor,der diese dann ernennt. Er ist de facto der politischmächtigste Amtsträger in Deutschland.

Bundestag(„Bondsdag“)

Der Bundestag ist das direkt vom Volk gewählteParlament der Bundesrepublik Deutschland. Bei derGesetzgebung kommt ihm eine zentrale Rolle zu, ohneseine Zustimmung kann kein Gesetz Gültigkeiterlangen. Die Abgeordneten wählen denBundeskanzler und kontrollieren die Regierung, unteranderem durch das Budgetrecht. Sie haben auch dieAufgabe, die Wünsche des Volkes in dieparlamentarischen Prozesse einzubringen und dasVolk zu informieren. Regulär besteht der Bundestagaus 598 Abgeordneten, durch Ausgleichs- undÜberhangsmandate betrug die Zahl derParlamentarier im 19. Deutschen Bundestag 709.

Bundesrat(„Bondsraad“)

Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern derLandesregierungen der 16 Bundesländer. Die Größeder Delegationen hängt von der Einwohnerzahl desjeweiligen Landes ab. Der Bundesrat sichert dieMitwirkung der Länder an der Gesetzgebung desBundes: Bei einem Teil der Gesetze ist seineZustimmung zwingend erforderlich, bei anderen kanner zumindest Einspruch einlegen. Ebenso wieBundestag und Bundesregierung verfügt er über dasInitiativrecht, er kann also auch selbstGesetzesentwürfe vorlegen.
Bundesversammlung(„Bondsvergadering“)

Die Bundesversammlung hat nur eine einzigeAufgabe: Die Wahl des Bundespräsidenten. Daherkommt sie auch nur für diese Aufgabe zusammen. Sie



Ressortprinzip: Bedeutet, dass jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich innerhalb der vomBundeskanzler vorgegebenen Richtlinien selbstständig und unter eigener Verantwortung leitet (siehe Art. 65Satz 2 GG).Kollegialprinzip: Bedeutet, dass die Regierung gemeinsam Entscheidungen trifft und diese mit einer Stimmenach außen vertritt.Kanzlerprinzip: Bedeutet, dass der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür dieVerantwortung trägt (siehe Art. 65 S 1 GG).

besteht aus allen Mitgliedern des Bundestages undeiner gleichen Anzahl an Wahlleuten, die von denLandesparlamenten entsandt werden.

Bundesregierung(„Bondsregering“)

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzlerund den Bundesministern (die die Bundesministerienleiten). Umgangssprachlich wird sie auchBundeskabinett genannt. Für die Arbeitsweise derBundesregierung sind das Ressort-1, das Kollegial-2 und das
Kanzlerprinzip3 von wichtiger Bedeutung.

Landesparlamente(„Parlementen van dedeelstaten“)

Die Landesparlamente sind Ausdruck des deutschenFöderalismus. Sie werden von den Einwohnern desjeweiligen Bundeslandes gewählt, wobei dieWahlrechte in manchen Punkten voneinanderabweichen. Die Aufgaben der Landesparlamentebestehen vor allem in der Kontrolle der jeweiligenLandesregierungen, im Erlassen von Landesgesetzenund in der Festlegung des Landeshaushalts.

Politik: Liste für die Niederlande

Koning(„König“)
Der König ist das Staatsoberhaupt der Niederlande. Er hatvor allem repräsentative Aufgaben, er vertritt denniederländischen Staat somit durch zahlreiche Termineim In- und Ausland. Darüber hinaus muss er auchnotarielle Pflichten erfüllen, beispielsweise unterzeichnet



er Gesetze und vereidigt er die Minister und dieStaatssekretäre. Im Gegensatz zu vielen anderenMonarchien ist der König in den Niederlanden auchoffiziell Teil der Regierung. Er verfügt allerdings überkeinen eigenen Gestaltungsspielraum. Die Verfassung legtvor diesem Hintergrund fest, dass er unverletzlich ist – erkann daher nicht für politische Entscheidungenverantwortlich gemacht werden.

Minister-president(„Ministerpräsident“)

Der Ministerpräsident ist der Regierungschef derNiederlande. Er wird nicht vom Parlament gewählt,sondern ebenso wie die anderen Minister vom Königernannt und entlassen. Eine seiner zentralen Aufgabenbesteht darin, die Arbeit der Regierung zu koordinierenund die getroffenen Entscheidungen der Öffentlichkeit zuerläutern. Zudem ist er auch im europäischen undinternationalen Kontext ein wichtiger Akteur. Er stehtauch einem eigenen Ministerium vor (Ministerium fürAllgemeine Angelegenheiten). Er verfügt über keineRichtlinienkompetenz, sondern soll die Arbeit derRegierung koordinieren und die Politik vereinheitlichen.
Staten-Generaal(„Generalstaaten“)

Staten-Generaal ist die Bezeichnung für das Parlamentder Niederlande, das seit inzwischen mehr als zweihundertJahren aus zwei Kammern besteht, der Ersten und derZweiten Kammer.

Eerste Kamer(„Erste Kammer“)

Die 75 Mitglieder der Ersten Kammer werden von denParlamenten der ndl. Provinzen gewählt. Ihre Aufgabebesteht jedoch nicht darin, die Interessen der Provinzenzu vertreten, vielmehr sollen sie dazu beitragen, dieQualität der Gesetzgebung zu erhöhen. Die Erste Kammerüberprüft somit Gesetzesentwürfe, wobei sie keinekonkreten Änderungen vorschlagen, sondern die Entwürfenur ablehnen oder annehmen kann. Über dasInitiativrecht verfügen die Abgeordneten der ErstenKammer nicht. Außerdem sind sie Teilzeitpolitiker.

Tweede Kamer(„Zweite Kammer“)

Die Zweite Kammer besteht aus 150 Abgeordneten. Siewird direkt vom Volk gewählt. Sie ist an allenGesetzgebungsverfahren beteiligt – ohne die Zustimmungbeider Parlamentskammern kann kein Gesetzesentwurf inKraft treten. Die Möglichkeiten der Zweiten Kammer sindin diesem Bereich deutlich weitreichender: Sie kann eigeneGesetzesentwürfe vorlegen und Änderungsanträge an denVorschlägen der Regierung formulieren. Eine weiterewichtige Aufgabe der Zweiten Kammer besteht in derKontrolle der Regierung. Neben dem Budgetrecht stehenihr hierfür auch verschiedene andere Instrumente zurVerfügung.



Regering(„Regierung“)

Die ndl. Regierung setzt sich aus dem König und denMinistern zusammen. Die Regierung ohne den König wirdauch „Kabinett“ genannt. Die Minister bilden densogenannten Ministerrat, der ein zentrales Abstimmungs-und Entscheidungsgremium in der niederländischenPolitik darstellt. In Bezug auf die Arbeitsweise derRegierung ist der Umstand bedeutsam, dass die einzelnenMinister über eine vergleichsweise große Autonomie inihrem jeweiligen Ressort verfügen
Provinciale Staten(„Provinzialstaaten“ oder„Provinzialparlament“)

Die Provinciale Staten sind die Parlamente derniederländischen Provinzen. Die Abgeordneten werdenvon den Einwohnern der jeweiligen Provinz gewählt. DieMitglieder der Provinzparlamente wählen wiederum dieMitglieder der Ersten Kammer. Eine ihrer Hauptaufgabenbesteht darin, die Regierung der jeweiligen Provinz (diesog. Gedeputeerde Staten) zu kontrollieren.


